
ZÄK 1.107
/1

0

Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde
(Zahnheilkundegesetz-ZHG)

 in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1987 (BGBl. I. S. 1225),
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 24. Juli 2010

(BGBl. I S. 983)

I.
Die Approbation als Zahnarzt

§ 1 

(1) Wer im Geltungsbereich dieses Gesetzes die Zahnheilkunde dauernd ausüben
will, bedarf einer Approbation als Zahnarzt nach Maßgabe dieses Gesetzes. Die Ap-
probation berechtigt zur Führung der Bezeichnung als „Zahnarzt“ oder „Zahnärztin“.
Die vorübergehende Ausübung der Zahnheilkunde bedarf einer jederzeit widerrufli-
chen Erlaubnis.

(2) Zahnärzte, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union
oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum oder eines Vertragsstaates sind, dem Deutschland und die Euro-
päische Gemeinschaft oder Deutschland und die Europäische Union vertraglich ei-
nen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben, dürfen den zahnärztlichen
Beruf im Geltungsbereich dieses Gesetzes ohne Approbation als Zahnarzt oder ohne
Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung der Zahnheilkunde ausüben, sofern sie
vorübergehend und gelegentlich als Erbringer von Dienstleistungen im Sinne des
Artikels 50 des EG-Vertrages im Geltungsbereich dieses Gesetzes tätig werden. Sie
unterliegen jedoch der Meldepflicht nach diesem Gesetz.

(3) Ausübung der Zahnheilkunde ist die berufsmäßige auf zahnärztlich wissenschaft-
liche Erkenntnisse gegründete Feststellung und Behandlung von Zahn-, Mund- und
Kieferkrankheiten. Als Krankheit ist jede von der Norm abweichende Erscheinung im
Bereich der Zähne, des Mundes und der Kiefer anzusehen, einschließlich der Ano-
malien der Zahnstellung und des Fehlens von Zähnen.

(4) Die Ausübung der Zahnheilkunde ist kein Gewerbe.

(5) Approbierte Zahnärzte können insbesondere folgende Tätigkeiten an dafür quali-
fiziertes Prophylaxe-Personal mit abgeschlossener Ausbildung wie zahnmedizinische
Fachhelferin, weitergebildete Zahnarzthelferin, Prophylaxehelferin oder Dental-
Hygienikerin delegieren: Herstellung von Röntgenaufnahmen, Entfernung von wei-
chen und harten sowie klinisch erreichbaren subgingivalen Belägen, Füllungspolituren,
Legen und Entfernen provisorischer Verschlüsse, Herstellung provisorischer Kro-
nen und Brücken, Herstellung von Situationsabdrücken, Trockenlegen des Arbeits-
feldes relativ und absolut, Erklärung der Ursache von Karies und Parodontopathien,
Hinweise zu zahngesunder Ernährung, Hinweise zu häuslichen Fluoridierungs-
maßnahmen, Motivation zu zweckmäßiger Mundhygiene, Demonstration und prakti-
sche Übungen zur Mundhygiene, Remotivation, Einfärben der Zähne, Erstellen von
Plaque-Indizes, Erstellung von Blutungs-Indizes, Kariesrisikobestimmung, lokale
Fluoridierung z. B. mit Lack oder Gel, Versiegelung von kariesfreien Fissuren.
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(6) In der Kieferorthopädie können insbesondere folgende Tätigkeiten an zahnmedi-
zinische Fachhelferinnen, weitergebildete Zahnarzthelferinnen oder Dental-Hygieniker-
innen delegiert werden: Ausligieren von Bögen, Einligieren von Bögen im ausgeformten
Zahnbogen, Auswahl und Anprobe von Bändern an Patienten, Entfernen von
Kunststoffresten und Zahnpolitur auch mit rotierenden Instrumenten nach Bracket-
entfernung durch den Zahnarzt.

(7) Ausübung des zahnärztlichen Berufs ist die Ausübung der Zahnheilkunde unter
der Berufsbezeichnung „Zahnarzt“ oder „Zahnärztin“.

§ 2 

(1) Die Approbation als Zahnarzt ist auf Antrag zu erteilen, wenn der Antragsteller

1. Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes, Staatsangehöriger ei-
nes der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder eines anderen
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder
eines Vertragsstaates, dem Deutschland und die Europäische Gemeinschaft oder
Deutschland und die Europäische Union vertraglich einen entsprechenden
Rechtsanspruch eingeräumt haben, oder heimatloser Ausländer im Sinne des
Gesetzes über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer ist,

2. sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht hat, aus dem sich seine Unwürdig-
keit oder Unzuverlässigkeit zur Ausübung des zahnärztlichen Berufs ergibt,

3. nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs ungeeignet ist,
4. nach einem mindestens fünfjährigen Studium der Zahnheilkunde an einer wis-

senschaftlichen Hochschule die zahnärztliche Prüfung im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes bestanden hat,

5. über die für die Ausübung der Berufstätigkeit erforderlichen Kenntnisse der deut-
schen Sprache verfügt.

Eine in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
oder eines Vertragsstaates, dem Deutschland und die Europäische Gemeinschaft
oder Deutschland und die Europäische Union vertraglich einen entsprechenden
Rechtsanspruch eingeräumt haben, abgeschlossene zahnärztliche Ausbildung gilt
als Ausbildung im Sinne der Nummer 4, wenn sie durch Vorlage eines nach dem
27. Januar 1980 ausgestellten, in der Anlage zu diesem Gesetz aufgeführten zahn-
ärztlichen Ausbildungsnachweises eines der übrigen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union oder eines in der Anlage zu diesem Gesetz aufgeführten, nach dem 31.
Dezember 1992 ausgestellten zahnärztlichen Ausbildungsnachweises eines ande-
ren Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder
eines nach dem hierfür maßgebenden Zeitpunkt ausgestellten Ausbildungsnach-
weises eines Vertragsstaates, dem Deutschland und die Europäische Gemeinschaft
oder Deutschland und die Europäische Union vertraglich einen entsprechenden
Rechtsanspruch eingeräumt haben, nachgewiesen wird. Bei zahnärztlichen Aus-
bildungsnachweisen von nach dem 20. Dezember 1976 der Europäischen Union
beigetretenen Mitgliedstaaten wird auf eine Ausbildung abgestellt, die nach dem ent-
sprechenden Datum begonnen wurde; hierfür gilt das Datum des Beitritts oder, bei
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abweichender Vereinbarung, das hiernach maßgebende Datum bei zahnärztlichen
Ausbildungsnachweisen eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum oder eines Vertragsstaates, dem Deutschland und
die Europäische Gemeinschaft oder Deutschland und die Europäische Union ver-
traglich einen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben, mit dem eine
besondere Vereinbarung zum Zeitpunkt der Geltung der Verpflichtungen aus den
Richtlinien 78/686/EWG und 78/687/EWG des Rates vom 25. Juli 1978 (ABl. EG Nr.
L 233 S. 1 und S. 10) getroffen worden ist, das hiernach maßgebende Datum. Das
Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die Anlage zu diesem Gesetz späte-
ren Änderungen von Anhang V Nummer 5.3.2 der Richtlinie 2005/36/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung
von Berufsqualifikationen (ABl. EU Nr. L 255 S. 22, 2007 Nr. L 271 S. 18) anzupas-
sen. Wurde die Ausbildung vor dem nach Satz 2 oder 3 für die Anerkennung der
zahnärztlichen Ausbildungsnachweise der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union oder der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum oder eines Vertragsstaates, dem Deutschland und die Europäi-
sche Gemeinschaft oder Deutschland und die Europäische Union vertraglich einen
entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben, jeweils maßgebenden Datum
aufgenommen und genügt sie nicht allen Mindestanforderungen des Artikels 1 der
Richtlinie 78/687/EWG, so kann die zuständige Behörde zusätzlich zu den in der
Anlage zu Satz 2 aufgeführten zahnärztlichen Ausbildungsnachweisen die Vorlage
einer Bescheinigung des Herkunftsmitgliedstaats verlangen, aus der sich ergibt, daß
der Antragsteller während der letzten fünf Jahre vor der Antragstellung mindestens
drei Jahre den zahnärztlichen Beruf ununterbrochen und rechtmäßig ausgeübt hat.
Gleichwertig den in Satz 2 genannten zahnärztlichen Ausbildungsnachweisen sind
nach dem in Satz 2 oder 3 genannten Zeitpunkt von einem der übrigen Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder eines Vertragsstaates, dem Deutsch-
land und die Europäische Gemeinschaft oder Deutschland und die Europäische Union
vertraglich einen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben, ausgestellte
Ausbildungsnachweise des Zahnarztes, die den in der Anlage zu Satz 2 für den
betreffenden Staat aufgeführten Bezeichnungen nicht entsprechen, aber mit einer
Bescheinigung der zuständigen Behörde oder Stelle dieses Staates darüber vorge-
legt werden, daß sie eine Ausbildung abschließen, die den Mindestanforderungen
des Artikels 34 der Richtlinie 2005/36/EG entspricht, und daß sie den für diesen
Staat in der Anlage zu Satz 2 aufgeführten Nachweisen gleichstehen. Eine Approba-
tion wird nicht erteilt, wenn die naturwissenschaftliche Vorprüfung, die zahnärztliche
Vorprüfung oder die zahnärztliche Prüfung nach der Rechtsverordnung gemäß § 3
Abs. 1 endgültig nicht bestanden wurde. Satz 7 findet keine Anwendung, wenn der
Antragsteller Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder
eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder eines Vertragsstaates, dem Deutschland und die Europäische Gemein-
schaft oder Deutschland und die Europäische Union vertraglich einen entsprechen-
den Rechtsanspruch eingeräumt haben, ist und er einen nach der Richtlinie 2005/
36/EG anzuerkennenden Ausbildungsnachweis besitzt.
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(1a) Die zuständigen Behörden des Landes, in dem der zahnärztliche Beruf aus-
geübt wird oder zuletzt ausgeübt worden ist, unterrichten die zuständigen Behör-
den des Herkunftsmitgliedstaats über das Vorliegen strafrechtlicher Sanktionen,
über die Rücknahme, den Widerruf und die Anordnung des Ruhens der Approbati-
on oder Erlaubnis, über die Untersagung der Ausübung der Tätigkeit und über Tat-
sachen, die eine dieser Sanktionen oder Maßnahmen rechtfertigen würden; dabei
sind die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten einzuhalten. Erhal-
ten die zuständigen Behörden Auskünfte der zuständigen Behörden von Aufnahme-
mitgliedstaaten, die sich auf die Ausübung des zahnärztlichen Berufs auswirken
könnten, so prüfen sie die Richtigkeit der Sachverhalte, befinden über Art und Umfang
der durchzuführenden Prüfungen und unterrichten den Aufnahmemitgliedstaat über
die Konsequenzen, die sie aus den übermittelten Auskünften ziehen. Die Länder
benennen die Behörden und Stellen, die für die Ausstellung oder Entgegennahme
der in der Richtlinie 2005/36/EG genannten Ausbildungsnachweise und sonstigen
Unterlagen oder Informationen zuständig sind, sowie die Behörden und Stellen, die
die Anträge annehmen und die Entscheidungen treffen können, die im Zusammen-
hang mit dieser Richtlinie stehen. Sie sorgen dafür, dass das Bundesministerium
für Gesundheit unverzüglich unterrichtet wird. Das Bundesministerium für Gesund-
heit übermittelt die Informationen unverzüglich den anderen Mitgliedstaaten und
der Europäischen Kommission. Die Länder können zur Wahrnehmung der Aufga-
ben nach den Sätzen 1 bis 3 gemeinsame Stellen bestimmen. Das Bundes-
ministerium für Gesundheit übermittelt nach entsprechender Mitteilung der Länder
statistische Aufstellungen über die getroffenen Entscheidungen, die die Europäi-
sche Kommission für den nach Artikel 60 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG erfor-
derlichen Bericht benötigt.

(2) Ist die Voraussetzung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 nicht erfüllt, so ist vorbe-
haltlich des Absatzes 2a und des § 20a die Approbation als Zahnarzt zu erteilen,
wenn der Antragsteller

1. eine außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes abgeschlossene Ausbil-
dung für die Ausübung des zahnärztlichen Berufs erworben hat und die Gleich-
wertigkeit des Ausbildungsstandes gegeben ist oder

2. in der Bundesrepublik Deutschland eine außerhalb des Geltungsbereichs die-
ses Gesetzes bis zum Abschluss des Hochschulstudiums durchgeführte, hier-
durch jedoch nicht vollständig abgeschlossene zahnärztliche Ausbildung mit ei-
ner Tätigkeit auf Grund einer Erlaubnis nach § 13 Absatz 4 abgeschlossen hat
und die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes gegeben ist.

Ist die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes nicht gegeben, ist ein gleichwertiger
Kenntnisstand nachzuweisen. Ein gleichwertiger Kenntnisstand ist auch nachzu-
weisen, wenn die Prüfung des Antrags nur mit unangemessenem zeitlichen oder
sachlichen Aufwand möglich ist, weil die erforderlichen Unterlagen und Nachweise
aus Gründen, die nicht in der Person der Antragsteller liegen, von diesen nicht vorge-
legt werden können. Der Nachweis wird durch das Ablegen einer Prüfung erbracht,
die sich auf den Inhalt der staatlichen Abschlussprüfung bezieht. Absatz 1 Satz 7 gilt
entsprechend.



ZÄK 1.507
/1

0

(2a) Ist die Voraussetzung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 nicht erfüllt, ist bei An-
tragstellern, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union,
eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder eines Vertragsstaates sind, dem Deutschland und die Europäische Ge-
meinschaft oder Deutschland und die Europäische Union vertraglich einen entspre-
chenden Rechtsanspruch eingeräumt haben, die Approbation zu erteilen, wenn

1. sie über einen Ausbildungsnachweis als Zahnarzt verfügen, der in einem ande-
ren als den genannten Staaten (Drittland) ausgestellt ist,

2. ein anderer der genannten Staaten diesen Ausbildungsnachweis nach Nummer
1 anerkannt hat,

3. sie über eine dreijährige Berufserfahrung als Zahnarzt im Hoheitsgebiet des Staa-
tes verfügen, der nach Nummer 2 den Ausbildungsnachweis anerkannt hat,

4. der Staat nach Nummer 2 die Berufserfahrung nach Nummer 3 bescheinigt und
5. ihre Ausbildung keine wesentlichen Unterschiede gegenüber der Ausbildung auf-

weist, die in diesem Gesetz und in der Rechtsverordnung nach § 3 Absatz 1
geregelt ist.

Wesentliche Unterschiede nach Satz 1 Nummer 5 liegen vor, wenn

1. die von den Antragstellern nachgewiesene Ausbildungsdauer mindestens ein Jahr
unter der in diesem Gesetz geregelten Ausbildungsdauer liegt,

2. die Ausbildung der Antragsteller sich auf Fächer bezieht, die sich wesentlich von
der deutschen Ausbildung unterscheiden, oder

3. der Beruf des Zahnarztes eine oder mehrere reglementierte Tätigkeiten umfasst,
die im Herkunftsstaat der Antragsteller nicht Bestandteil dieses Berufs sind, und
dieser Unterschied in einer besonderen Ausbildung besteht, die nach der deut-
schen Ausbildung gefordert wird und sich auf Fächer bezieht, die sich wesent-
lich von denen unterscheiden, die von dem Ausbildungsnachweis abgedeckt
werden, den die Antragsteller vorlegen.

Fächer unterscheiden sich wesentlich, wenn deren Kenntnis eine wesentliche Vor-
aussetzung für die Ausübung des Berufs ist und die Ausbildung der Antragsteller
gegenüber der deutschen Ausbildung bedeutende Abweichungen hinsichtlich Dauer
oder Inhalt aufweist. Werden wesentliche Unterschiede festgestellt, die nicht ganz
oder teilweise durch Kenntnisse ausgeglichen werden können, die die Antragsteller
im Rahmen ihrer zahnärztlichen Berufspraxis erworben haben, müssen sie nach-
weisen, dass sie über die Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, die zur Ausübung
des Berufs des Zahnarztes erforderlich sind. Dieser Nachweis ist durch eine Eig-
nungsprüfung zu erbringen, die sich auf die festgestellten wesentlichen Unterschie-
de bezieht. Wurden Kenntnisse im Rahmen der Berufspraxis erworben, ist es nicht
entscheidend, in welchem Staat die Antragsteller berufstätig waren. Über die Fest-
stellung der wesentlichen Unterschiede ist den Antragstellern spätestens vier Mona-
te, nachdem der zuständigen Behörde alle erforderlichen Unterlagen vorliegen, ein
rechtsmittelfähiger Bescheid zu erteilen. Die Sätze 2 bis 7 gelten entsprechend für
Antragsteller nach Satz 1 Nummer 1, die die Voraussetzungen nach Satz 1 Num-
mer 2 bis 5 ganz oder teilweise nicht erfüllen; in diesen Fällen ist Absatz 2 Satz 3 bis
5 anzuwenden.
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(3) Ist die Voraussetzung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 nicht erfüllt, so kann die Appro-
bation als Zahnarzt in besonderen Einzelfällen oder aus Gründen des öffentlichen
Gesundheitsinteresses erteilt werden. Sofern der Antragsteller zugleich die Voraus-
setzung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 nicht erfüllt, ist die Erteilung der Approbation nur
zulässig, wenn er eine außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes abge-
schlossene Ausbildung für die Ausübung des zahnärztlichen Berufs erworben hat
und die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes gegeben ist. Absatz 2a Satz 2 bis
4 und 6 gilt entsprechend. Absatz 1 Satz 2 bis 8 bleibt unberührt.

(4) Soll die Erteilung der Approbation wegen Fehlens einer der Voraussetzungen
nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 abgelehnt werden, so ist der Antragsteller oder sein
gesetzlicher Vertreter vorher zu hören.

(5) Ist gegen den Antragsteller wegen des Verdachts einer Straftat, aus der sich
seine Unwürdigkeit oder Unzuverlässigkeit zur Ausübung des zahnärztlichen Berufs
ergeben kann, ein Strafverfahren eingeleitet, so kann die Entscheidung über den
Antrag auf Erteilung der Approbation bis zur Beendigung des Verfahrens ausgesetzt
werden.

(6) Wenn ein Antragsteller, der Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats der Europäi-
schen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum oder eines Vertragsstaates ist, dem Deutschland und
die Europäische Gemeinschaft oder Deutschland und die Europäische Union ver-
traglich einen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben, die Approbation
beantragt, sind folgende Unterlagen und Bescheinigungen vorzulegen:

1. ein Staatsangehörigkeitsnachweis,

2. eine amtlich beglaubigte Kopie der Befähigungsnachweise oder des Ausbildungs-
nachweises, der zur Aufnahme des entsprechenden Berufs berechtigt, sowie
gegebenenfalls eine Bescheinigung über die von der betreffenden Person erwor-
bene Berufserfahrung,

3. die Unterlagen, die von den zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats
ausgestellt wurden und belegen, dass die Erfordernisse nach Absatz 1 Satz 1
Nr. 2 erfüllt werden oder, wenn im Herkunftsmitgliedstaat die vorgenannten Un-
terlagen nicht ausgestellt werden, eine eidesstattliche Erklärung oder – in den
Staaten, in denen es keine eidesstattliche Erklärung gibt – eine feierliche Erklä-
rung, die die betreffende Person vor einer zuständigen Justiz- oder Verwaltungs-
behörde oder gegebenenfalls vor einem Notar oder einer entsprechend bevoll-
mächtigten Berufsorganisation des Herkunftsmitgliedstaats, der eine diese ei-
desstattliche oder feierliche Erklärung bestätigende Bescheinigung ausstellt,
abgegeben hat,

4. der Nachweis nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3, wobei ein entsprechender Nachweis,
der im Herkunftsmitgliedstaat gefordert wird, anerkannt wird oder, wenn im
Herkunftsmitgliedstaat kein derartiger Nachweis verlangt wird, eine von einer
zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats ausgestellte Bescheinigung,
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5. eine Bescheinigung der zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats, aus
der hervorgeht, dass die Nachweise über die geforderten Ausbildungsvor-
aussetzungen den in der Richtlinie verlangten Nachweisen entsprechen,

6. im Falle von Absatz 2a zusätzliche Nachweise, um feststellen zu können, ob die
Ausbildung wesentliche Unterschiede gegenüber der Ausbildung aufweist, die in
diesem Gesetz und in der Rechtsverordnung nach § 3 Absatz 1 geregelt ist,

7. für den Fall, dass sich Ausbildungsnachweise nach Artikel 3 Abs. 1 Buchstabe c
der Richtlinie 2005/36/EG, die von der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats
oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum oder eines Vertragsstaates, dem Deutschland und die Europä-
ische Gemeinschaft oder Deutschland und die Europäische Union vertraglich
einen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben, ausgestellt wurden,
auf eine Ausbildung beziehen, die ganz oder teilweise in einer rechtmäßig im
Hoheitsgebiet eines anderen der oben genannten Staaten niedergelassenen Ein-
richtung absolviert wurde, Unterlagen darüber,
a) ob der Ausbildungsgang in der betreffenden Einrichtung von der Ausbildungs-

einrichtung des Ausstellungsmitgliedstaats offiziell bescheinigt worden ist,
b) ob der ausgestellte Ausbildungsnachweis dem entspricht, der verliehen wor-

den wäre, wenn der Ausbildungsgang vollständig im Ausstellungsmitgliedstaat
absolviert worden wäre, und

c) ob mit dem Ausbildungsnachweis im Hoheitsgebiet des Ausstellungsmitglied-
staats dieselben beruflichen Rechte verliehen werden.

Die Nachweise nach Satz 1 Nr. 3 und 4 dürfen bei ihrer Vorlage nicht älter als drei
Monate sein. Haben die zuständigen Behörden berechtigte Zweifel an der Authentizi-
tät der in dem jeweiligen Herkunftsmitgliedstaat ausgestellten Bescheinigungen und
Ausbildungsnachweise, können sie von den zuständigen Behörden des Herkunfts-
mitgliedstaats eine Bestätigung der Authentizität dieser Bescheinigungen und Nach-
weise sowie eine Bestätigung darüber verlangen, dass der Antragsteller die
Mindestanforderungen der Ausbildung erfüllt, die in Artikel 34 der Richtlinie 2005/36/
EG verlangt werden.

§ 3 

(1) Das Bundesministerium für Gesundheit regelt durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates in einer Approbationsordnung für Zahnärzte unter Be-
rücksichtigung von Artikel 34 der Richtlinie 2005/36/EG die Mindestanforderungen
an das Studium der Zahnmedizin, das Nähere über die staatliche zahnärztliche Prü-
fung und die Approbation. Die Zulassung zur zahnärztlichen Prüfung darf vom Be-
stehen höchstens zweier Vorprüfungen abhängig gemacht werden. Für die Meldung
zu den Prüfungen und zu den Vorprüfungen sind Fristen festzulegen. In der Rechts-
verordnung ist ferner die Anrechnung von Hochschulausbildungen und Prüfungen,
die innerhalb oder außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes abgelegt wer-
den, zu regeln.

(2) In der Rechtsverordnung sind das Verfahren bei der Prüfung der Voraussetzun-
gen des § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 3 bei Antragstellern, die Staatsangehörige eines der
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übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder eines Vertrags-
staates, dem Deutschland und die Europäische Gemeinschaft oder Deutschland
und die Europäische Union vertraglich einen entsprechenden Rechtsanspruch ein-
geräumt haben, sind, und die Frist für die Erteilung der Approbation als Zahnarzt an
solche Personen zu regeln, insbesondere die Vorlage der vom Antragsteller vorzule-
genden Nachweise und die Ermittlung durch die zuständigen Behörden entspre-
chend Artikel 8, 50, 51 und 56 der Richtlinie 2005/36/EG.

(3) Abweichungen von den in den Absätzen 1 und 2 sowie der auf dieser Grundlage
erlassenen Rechtsverordnung enthaltenen Regelungen des Verwaltungsverfahrens
durch Landesrecht sind ausgeschlossen.

§ 4 

(1) Die Approbation ist zurückzunehmen, wenn bei ihrer Erteilung die zahnärztliche
Prüfung nicht bestanden oder bei einer vor Wirksamwerden des Beitritts erteilten
Approbation das an einer Ausbildungsstätte in dem in Artikel 3 des Einigungsvertra-
ges genannten Gebiet oder das in einem Fall des § 20 Abs. 1 Satz 2 oder in einem
Fall des § 20 Abs. 4 Satz 1 erworbene Studium der Zahnheilkunde nicht abgeschlos-
sen war oder die Ausbildung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 oder 6 oder § 2 Absatz 2, 2a oder
3 oder die nach § 20a nachzuweisende Ausbildung nicht abgeschlossen war. Sie
kann zurückgenommen werden, wenn bei ihrer Erteilung eine der Voraussetzungen
nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 nicht vorgelegen hat. Eine nach § 2 Abs. 2 oder 3
erteilte Approbation kann zurückgenommen werden, wenn die festgestellte Gleich-
wertigkeit des Ausbildungsstandes tatsächlich nicht gegeben war oder der alternativ
festgestellte gleichwertige Kenntnisstand tatsächlich nicht nachgewiesen worden
ist. Eine nach § 2 Absatz 2a oder nach § 20a Absatz 5 erteilte Approbation kann
zurückgenommen werden, wenn die nachzuweisende Ausbildung tatsächlich doch
wesentliche Unterschiede gegenüber der in diesem Gesetz und in der Rechts-
verordnung nach § 3 Absatz 1 geregelten Ausbildung aufgewiesen hat oder die zur
Ausübung des zahnärztlichen Berufs im Geltungsbereich dieses Gesetzes erfor-
derlichen Kenntnisse und Fähigkeiten in der Eignungsprüfung tatsächlich nicht nach-
gewiesen worden sind.

(2) Die Approbation ist zu widerrufen, wenn nachträglich die Voraussetzung nach § 2
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 weggefallen ist. Sie kann widerrufen werden, wenn nachträglich
eine der Voraussetzungen nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 weggefallen ist.

§ 5 

(1) Das Ruhen der Approbation kann angeordnet werden, wenn

1. gegen den Zahnarzt wegen des Verdachts einer Straftat, aus der sich seine Un-
würdigkeit oder Unzuverlässigkeit zur Ausübung des zahnärztlichen Berufs er-
geben kann, ein Strafverfahren eingeleitet ist,

2. nachträglich die Voraussetzung nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 weggefallen ist,
3. Zweifel bestehen, ob die Voraussetzung des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 noch erfüllt
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ist und der Zahnarzt sich weigert, sich einer von der zuständigen Behörde ange-
ordneten amts- oder fachärztlichen Untersuchung zu unterziehen,

4. sich ergibt, dass der Zahnarzt nicht über die Kenntnisse der deutschen Sprache
verfügt, die für die Ausübung der Berufstätigkeit in Deutschland erforderlich sind.

(2) Die Anordnung ist aufzuheben, wenn ihre Voraussetzungen nicht mehr vorliegen.

(3) Der Zahnarzt, dessen Approbation ruht, darf den zahnärztlichen Beruf nicht aus-
üben.

§ 6 

(weggefallen)

§ 7 

Auf die Approbation kann durch schriftliche Erklärung gegenüber der zuständigen
Behörde verzichtet werden. Ein Verzicht, der unter einer Bedingung erklärt wird, ist
unwirksam.

§ 7a 

Bei einer Person, deren Approbation wegen Fehlens oder späteren Wegfalls einer
der Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 zurückgenommen oder
widerrufen worden ist oder die gemäß § 7 auf die Approbation verzichtet hat und die
einen Antrag auf Wiedererteilung der Approbation gestellt hat, kann die Entschei-
dung über diesen Antrag zurückgestellt und zunächst eine Erlaubnis zur Ausübung
des zahnärztlichen Berufs nach § 13 Abs. 1 bis zu einer Dauer von zwei Jahren
erteilt werden.

II.
Eingliederung der Dentisten

§ 8 

(1) Wer bei Inkrafttreten dieses Gesetzes die staatliche Anerkennung als Dentist
besitzt, erhält die Approbation als Zahnarzt, wenn er an einem Fortbildungskursus
über Mund- und Kieferkrankheiten sowie Arzneimittellehre erfolgreich teilgenommen
hat. Der Fortbildungskursus ist an einem der zugelassenen Lehrinstitute für Dentis-
ten durchzuführen.

(2) Die zuständige Behörde des Landes, in dem der Antragsteller seinen Wohnsitz
hat, entscheidet im Einzelfall darüber, ob einem Dentisten, der eine ausländische
Bestallung als Zahnarzt besitzt, die Bestallung als Zahnarzt unter Befreiung von der
Teilnahme an einem Fortbildungskursus erteilt werden kann.

§ 9 

(1) Dentistenassistenten, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes ein zugelassenes
Lehrinstitut für Dentisten besuchen oder die Voraussetzungen zum Besuch erfüllen,
erhalten die Approbation als Zahnarzt, wenn sie innerhalb von zwei Jahren nach
Inkrafttreten dieses Gesetzes die staatliche Anerkennung als Dentist erworben und
an einem Fortbildungskursus nach § 8 teilgenommen haben.

(2) In besonderen Fällen kann die in Absatz 1 bezeichnete Frist verlängert werden.
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§ 10 

(1) Anwärter des Dentistenberufs, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes die ordnungs-
mäßige Ausbildung begonnen haben, erhalten die Approbation als Zahnarzt, wenn
sie die Voraussetzungen für den Besuch eines Lehrinstituts für Dentisten erfüllt und
nach einer viersemestrigen Ausbildung an einem zugelassenen Institut die Prüfung
vor einer staatlichen Prüfungskommission bestanden haben.

(2) Die Prüfungsordnung erlässt das Bundesministerium für Gesundheit mit Zustim-
mung des Bundesrates durch Rechtsverordnung.

§ 11 

Die Approbation als Zahnarzt darf in den Fällen der §§ 8 bis 10 nur erteilt werden,
wenn der Bewerber das 25. Lebensjahr vollendet hat und kein Versagungsgrund
nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 vorliegt.

§ 11a 

Die §§ 8 bis 11 sind nur noch auf Anträge von Personen anwendbar, die alle in diesen
Vorschriften vorgesehenen besonderen Voraussetzungen für eine Erteilung der Ap-
probation als Zahnarzt am 27. Januar 1980 erfüllt hatten.

III.

Sonderbestimmungen

§ 12 

(weggefallen)

§ 13 

(1) Die Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung der Zahnheilkunde kann auf An-
trag Personen erteilt werden, die eine abgeschlossene zahnärztliche Ausbildung
nachweisen. Eine Erlaubnis nach Satz 1 wird Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats
der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum oder eines Vertragsstaates, dem Deutschland und
die Europäische Gemeinschaft oder Deutschland und die Europäische Union ver-
traglich einen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben, die über einen
Ausbildungsnachweis aus diesen Staaten verfügen, nicht erteilt. § 7a bleibt unbe-
rührt.

(2) Die Erlaubnis kann auf bestimmte Tätigkeiten und Beschäftigungsstellen be-
schränkt werden. Sie darf nur widerruflich und nur bis zu einer Gesamtdauer der
zahnärztlichen Tätigkeit von höchstens drei Jahren im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes erteilt oder verlängert werden. Eine weitere Erteilung oder Verlängerung der
Erlaubnis ist für den Zeitraum möglich, der erforderlich ist, damit der Antragsteller
eine unverzüglich nach Erteilung der Erlaubnis begonnene zahnärztliche Weiterbil-
dung abschließen kann, die innerhalb von drei Jahren aus von ihm nicht zu vertre-
tenden Gründen nicht beendet werden konnte. Die weitere Erteilung oder Verlänge-
rung ist nur zulässig, wenn die Gewähr dafür gegeben ist, daß die Weiterbildung
innerhalb dieses Zeitraumes abgeschlossen wird; sie darf den Zeitraum von einem
Jahr nicht überschreiten.
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(3) Eine Erlaubnis darf ausnahmsweise über die in Absatz 2 genannten Zeiträume
hinaus erteilt oder verlängert werden, wenn es im Interesse der zahnärztlichen Ver-
sorgung der Bevölkerung liegt oder wenn der ausländische Antragsteller

1. unanfechtbar als Asylberechtigter anerkannt ist,

2. eine Niederlassungserlaubnis nach § 23 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes besitzt,

3. mit einem Deutschen im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes oder mit
einem Staatsangehörigen der Europäischen Union, des Europäischen
Wirtschaftsraumes oder eines Vertragsstaates, dem Deutschland und die Euro-
päische Gemeinschaft oder Deutschland und die Europäische Union vertraglich
einen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben, verheiratet ist oder
eine Lebenspartnerschaft führt, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes hat,

4. im Besitz einer Einbürgerungszusicherung ist, der Einbürgerung jedoch Hinder-
nisse entgegenstehen, die der Antragsteller nicht selbst beseitigen kann.

Die Erlaubnis ist auf Antrag zu erteilen, wenn der Antragsteller

1. die Voraussetzungen nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, 3 und 5 erfüllt,

2. die Voraussetzungen nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 oder die Vorausset-
zungen nach § 3 Absatz 2a erfüllt,

3. Ehegatte eines Unionsbürgers oder Kind eines Unionsbürgers unter 21 Jahren
ist oder Kind eines Unionsbürgers ist, dem der Unionsbürger Unterhalt gewährt
und der Unionsbürger eine Berufstätigkeit in Deutschland ausübt, wobei Bürger
eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder eines Vertragsstaates, dem Deutschland und die Europäische Ge-
meinschaft oder Deutschland und die Europäische Union vertraglich einen ent-
sprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben, den Unionsbürgern gleich-
stehen.

Ehegatten eines Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates oder eines den Unions-
bürgern nach Satz 2 gleichgestellten Staatsangehörigen, der in Deutschland auf-
enthaltsberechtigt ist, und dessen Kinder, denen er Unterhalt gewährt oder die unter-
haltsberechtigt sind, werden den Personen nach Satz 2 gleichgestellt. Absatz 2 fin-
det auf Personen nach Satz 2 Nr. 3 oder Satz 3 keine Anwendung. Die §§ 4, 5, 7, 7a
und 18 finden auf Erlaubnisse nach den Sätzen 2 bis 4 entsprechende Anwendung.

(4) In Ausnahmefällen kann eine Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung der Zahn-
heilkunde auf Antrag auch Personen erteilt werden, die außerhalb des Geltungs-
bereichs dieses Gesetzes eine zahnärztliche Ausbildung erworben, diese Ausbil-
dung aber noch nicht abgeschlossen haben, wenn

1. der Antragsteller auf Grund einer das Hochschulstudium abschließenden Prü-
fung außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes die Berechtigung zur
beschränkten Ausübung des zahnärztlichen Berufs erworben hat und

2. die auf Grund der Erlaubnis auszuübende Tätigkeit zum Abschluß einer zahn-
ärztlichen Ausbildung erforderlich ist.
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Die Erlaubnis ist in diesen Fällen auf bestimmte Tätigkeiten und Beschäftigungs-
stellen zu beschränken. Die Erlaubnis kann mit der Auflage verbunden werden, daß
die vorübergehende Ausübung der Zahnheilkunde unter Aufsicht eines Zahnarztes,
der die Approbation oder die Erlaubnis nach Absatz 1 besitzt, erfolgt. Sie darf nur
unter dem Vorbehalt des Widerrufs und nur bis zu einer Gesamtdauer der zahnärzt-
lichen Tätigkeit erteilt werden, deren es zum Abschluß der Ausbildung bedarf. Sie
soll in der Regel an Personen, die weder Deutsche im Sinne des Artikels 116 des
Grundgesetzes noch Staatsangehörige eines der übrigen Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum oder eines Vertragsstaates, dem Deutschland und die
Europäische Gemeinschaft oder Deutschland und die Europäische Union vertrag-
lich einen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben, noch heimatlose
Ausländer, noch Personen sind, die die Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 1 Nr.
1, 2, 3 oder 4, Satz 2 oder 3 erfüllen, sind, nur erteilt werden, wenn es sich um
Angehörige eines Staates handelt, der auf Grund von Vereinbarungen mit der Bundes-
republik Deutschland Deutschen im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes die
Möglichkeit gibt, in seinem Land entsprechend tätig zu werden und der die in der
Bundesrepublik Deutschland auf Grund einer Erlaubnis im Sinne dieser Vorschrift
abgeleistete zahnärztliche Tätigkeit auf eine nach seinem Recht vorgesehene Aus-
bildung anrechnet.

(5) Personen, denen eine Erlaubnis zur Ausübung der Zahnheilkunde erteilt worden
ist, haben im übrigen die Rechte und Pflichten eines Zahnarztes.

§ 13a 

(1) Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines an-
deren Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
oder eines Vertragsstaates, dem Deutschland und die Europäische Gemeinschaft
oder Deutschland und die Europäische Union vertraglich einen entsprechenden
Rechtsanspruch eingeräumt haben, die zur Ausübung des zahnärztlichen Berufs in
einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder ei-
nem Vertragsstaat, dem Deutschland und die Europäische Gemeinschaft oder
Deutschland und die Europäische Union vertraglich einen entsprechenden Rechts-
anspruch eingeräumt haben, auf Grund einer nach deutschen Rechtsvorschriften
abgeschlossenen zahnärztlichen Ausbildung oder auf Grund eines in der Anlage zu
§ 2 Abs. 1 Satz 2, in § 2 Abs. 1 Satz 6 oder in § 20a Absatz 1 bis 4 genannten
zahnärztlichen Ausbildungsnachweises berechtigt sind, dürfen als Dienstleistungs-
erbringer im Sinne des Artikels 50 des EG-Vertrages vorübergehend und gelegent-
lich den zahnärztlichen Beruf im Geltungsbereich dieses Gesetzes ausüben. Der
vorübergehende und gelegentliche Charakter der Erbringung von Dienstleistungen
wird im Einzelfall beurteilt, insbesondere anhand der Dauer, der Häufigkeit, der re-
gelmäßigen Wiederkehr und der Kontinuität der Dienstleistung. Eine Berechtigung
nach Satz 1 besteht nicht, wenn die Voraussetzungen einer Rücknahme, eines Wi-
derrufs oder einer Ruhensanordnung, die sich auf die Tatbestände nach § 2 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 oder 3 beziehen, vorliegen, eine entsprechende Maßnahme mangels
deutscher Berufszulassung jedoch nicht erlassen werden kann.



ZÄK 1.1307
/1

0

(2) Ein Dienstleistungserbringer im Sinne des Absatzes 1 hat, wenn er zur Erbringung
von Dienstleistungen erstmals von einem anderen Mitgliedstaat nach Deutschland
wechselt, den zuständigen Behörden in Deutschland vorher schriftlich Meldung zu
erstatten. Diese Meldung ist einmal jährlich zu erneuern, wenn der Dienstleistungs-
erbringer beabsichtigt, während des betreffenden Jahres vorübergehend oder gele-
gentlich Dienstleistungen in Deutschland zu erbringen. Wenn Dienstleistungen
erstmals erbracht werden oder sich eine wesentliche Änderung gegenüber der in
den Dokumenten bescheinigten Situation ergibt, hat der Dienstleistungserbringer
der zuständigen Behörde folgende Dokumente vorzulegen:

1. den Nachweis über seine Staatsangehörigkeit,
2. eine Bescheinigung darüber, dass er in einem Mitgliedstaat rechtmäßig als Zahn-

arzt niedergelassen ist und dass ihm die Ausübung dieses Berufs zum Zeitpunkt
der Vorlage der Bescheinigung nicht, auch nicht vorübergehend, untersagt ist,
und

3. seinen Berufsqualifikationsnachweis.
Vom Dienstleistungserbringer im Sinne des Absatzes 1 können dabei Informationen
über Einzelheiten zu einem Versicherungsschutz oder einer anderen Art des indivi-
duellen oder kollektiven Schutzes in Bezug auf die Berufshaftpflicht verlangt werden.
Die für die Ausübung der Dienstleistung erforderlichen Kenntnisse der deutschen
Sprache müssen vorliegen.

(3) Der Dienstleistungserbringer hat beim Erbringen der Dienstleistung im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes die Rechte und Pflichten eines Zahnarztes. Er kann den
berufsständischen, gesetzlichen oder verwaltungsrechtlichen Berufsregeln und den
geltenden Disziplinarbestimmungen unterworfen werden; zu diesen Bestimmun-
gen gehören etwa Regelungen für die Definition des Berufs, das Führen von Titeln
und schwerwiegende berufliche Fehler in unmittelbarem und speziellem Zusam-
menhang mit dem Schutz und der Sicherheit der Verbraucher. Die zuständigen
Behörden können von den zuständigen Behörden des Niederlassungsmitgliedstaats
für jede Erbringung einer Dienstleistung alle Informationen über die Rechtmäßigkeit
der Niederlassung und die gute Führung des Dienstleisters anfordern sowie Infor-
mationen über das Nichtvorliegen strafrechtlicher Sanktionen, einer Rücknahme,
eines Widerrufs und einer Anordnung des Ruhens der Approbation oder Erlaubnis,
über die nicht vorliegende Untersagung der Ausübung der Tätigkeit und über das
Fehlen von Tatsachen, die eine dieser Sanktionen oder Maßnahmen rechtfertigen
würden. Die Informationen sind nach Artikel 56 der Richtlinie 2005/36/EG zu über-
mitteln. Die zuständige Behörde unterrichtet unverzüglich die zuständige Behörde
des Herkunftsmitgliedstaats über das Vorliegen der in Satz 3 genannten Sanktio-
nen oder Maßnahmen, die sich auf die Ausübung der von der Richtlinie 2005/36/
EG erfassten Tätigkeiten auswirken könnten. Dabei sind die Vorschriften zum
Schutz personenbezogener Daten einzuhalten. Auf Anforderung der zuständigen
Behörden eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines anderen
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder ei-
nes Vertragsstaates, dem Deutschland und die Europäische Gemeinschaft oder
Deutschland und die Europäische Union vertraglich einen entsprechenden Rechts-
anspruch eingeräumt haben, haben die zuständigen Behörden in Deutschland nach
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Artikel 56 der Richtlinie 2005/36/EG der anfordernden Behörde alle Informationen
über die Rechtmäßigkeit der Niederlassung und die gute Führung des Dienstleisters
sowie Informationen darüber, dass keine berufsbezogenen disziplinarischen oder
strafrechtlichen Sanktionen vorliegen, zu übermitteln.

(4) Einem Staatsangehörigen eines der Mitgliedstaates der Europäischen Union oder
eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder eines Vertragsstaates, dem Deutschland und die Europäische Gemein-
schaft oder Deutschland und die Europäische Union vertraglich einen entsprechen-
den Rechtsanspruch eingeräumt haben, der im Geltungsbereich dieses Gesetzes
den zahnärztlichen Beruf auf Grund einer Approbation als Zahnarzt oder einer Er-
laubnis zur vorübergehenden Ausübung der Zahnheilkunde ausübt, sind auf Antrag
für Zwecke der Dienstleistungserbringung in einem anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum oder einem Vertragsstaat, dem Deutschland und die
Europäische Gemeinschaft oder Deutschland und die Europäische Union vertrag-
lich einen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben, Bescheinigungen
darüber auszustellen, daß

 1. er in Deutschland rechtmäßig als Zahnarzt niedergelassen ist,
 2. ihm die Ausübung dieser Tätigkeit zum Zeitpunkt der Vorlage der Bescheinigung

nicht, auch nicht vorübergehend, untersagt ist und
 3. er über einen erforderlichen Berufsqualifikationsnachweis verfügt.

§ 14 

Für die Ausübung der Zahnheilkunde in Grenzgebieten durch Zahnärzte, die im
Geltungsbereich dieses Gesetzes keine Niederlassung haben, gelten die hierfür
abgeschlossenen zwischenstaatlichen Verträge.

§ 15 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates die Entgelte für zahnärztliche Tätigkeit in einer Gebührenordnung zu
regeln. In dieser Gebührenordnung sind Mindest- und Höchstsätze für die zahnärzt-
lichen Leistungen festzusetzen. Dabei ist den berechtigten Interessen der Zahnärz-
te und der zur Zahlung der Entgelte Verpflichteten Rechnung zu tragen.

IV.

Zuständigkeiten

§ 16 

(1) Die Approbation erteilt in den Fällen des § 2 Abs. 1 Satz 1 die zuständige Behörde
des Landes, in dem der Antragsteller die zahnärztliche Prüfung abgelegt hat. In den
Fällen des § 20 Abs. 4 Satz 1 wird die Approbation von der zuständigen Behörde des
Landes erteilt, in dem der Antragsteller sein Studium der Zahnheilkunde erfolgreich
abgeschlossen hat.

(2) Die Entscheidungen nach § 2 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 und 6,
Absatz 2, 2a, 3 oder Abs. 6 Satz 3, nach den §§ 8 bis 10, 13, 20 Abs. 2 Satz 2 und
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§ 20a trifft die zuständige Behörde des Landes, in dem der zahnärztliche Beruf aus-
geübt werden soll. Die Entscheidungen nach § 2 Abs. 1a Satz 2, §§ 4 und 5 trifft die
zuständige Behörde des Landes, in dem der zahnärztliche Beruf ausgeübt wird oder
zuletzt ausgeübt worden ist. Sie übermittelt die Informationen nach § 13a Abs. 3
Satz 7. Satz 2 gilt entsprechend für die Entgegennahme der Verzichtserklärung nach
§ 7. § 13 Abs. 3 Satz 5 bleibt unberührt.
(3) Die Entscheidungen nach § 7a trifft die zuständige Behörde des Landes, das
nach den Absätzen 1 oder 2 für die Erteilung der Approbation zuständig ist. § 13 Abs.
3 Satz 5 bleibt unberührt.
(4) Die Meldung nach § 13a Abs. 2 nimmt die zuständige Behörde des Landes
entgegen, in dem die Dienstleistung erbracht werden soll oder erbracht worden ist.
Die Bearbeitung der Informationsanforderungen nach § 13a Abs. 3 Satz 3 und die
Unterrichtung des Herkunftsmitgliedstaats nach § 13a Abs. 3 Satz 5 erfolgt durch die
zuständige Behörde des Landes, in dem die Dienstleistung erbracht wird oder er-
bracht worden ist. Sind von den Ländern hierfür gemeinsame Stellen eingerichtet
worden, so legen die Länder die zuständigen Stellen fest. Die Bescheinigung nach §
13a Abs. 4 stellt die zuständige Behörde des Landes aus, in dem der Antragsteller
den zahnärztlichen Beruf ausübt.
(5) Wenn ein Mitgliedstaat der Europäischen Union oder ein anderer Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder ein Vertragsstaat,
dem Deutschland und die Europäische Gemeinschaft oder Deutschland und die
Europäische Union vertraglich einen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt
haben, zur Erleichterung der Anwendung von Titel III Kapitel III der Richtlinie 2005/36/
EG eine Bescheinigung des Herkunftsmitgliedstaats verlangt, dass die in Deutsch-
land ausgestellten Nachweise über die geforderten Ausbildungsvoraussetzungen den
in der Richtlinie 2005/36/EG verlangten Nachweisen entsprechen, erteilt diese Be-
scheinigung das Bundesministerium für Gesundheit. Soweit die in Deutschland zu-
ständigen Stellen Informationen nach Anhang VII Buchstabe d der Richtlinie 2005/36/
EG an die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats zu übermitteln ha-
ben, hat dies binnen zwei Monaten zu erfolgen.
(6) (weggefallen)

§ 17 

Das Bundesministerium für Gesundheit erlässt im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates die zur Durchführung von § 8 Abs. 1 erforderlichen Bestimmungen.

V.

Straf-, Übergangs- und Schlußbestimmungen

§ 18 

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft,
1. wer die Zahnheilkunde ausübt, ohne eine Approbation oder Erlaubnis als Zahn-

arzt zu besitzen oder nach § 1 Abs. 2, § 14 oder § 19 zur Ausübung der Zahnheil-
kunde berechtigt zu sein,
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2. wer die Zahnheilkunde ausübt, solange durch vollziehbare Verfügung das Ruhen
der Approbation angeordnet ist.

§ 19 

Wer vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die Zahnheilkunde ausgeübt hat, ohne
im Besitz einer Bestallung als Arzt oder Zahnarzt zu sein, darf sie im bisherigen
Umfange weiter ausüben. Die §§ 4 und 5 sind entsprechend anzuwenden.

§ 20 

(1) Eine Approbation oder Bestallung, die beim Wirksamwerden des Beitritts im bis-
herigen Geltungsbereich dieses Gesetzes zur Ausübung des zahnärztlichen Berufs
berechtigt, gilt als Approbation im Sinne dieses Gesetzes. Das gleiche gilt für eine
Approbation, die am Tage vor dem Wirksamwerden des Beitritts in dem in Artikel 3
des Einigungsvertrages genannten Gebiet zur Ausübung des zahnärztlichen Berufs
berechtigt, soweit sie nicht durch eine zu diesem Zeitpunkt geltende Anordnung nach
§ 13 der Approbationsordnung für Zahnärzte vom 13. Januar 1977 (GBl. I Nr. 5 S. 34)
in der Fassung der Anordnung Nr. 2 vom 24. August 1981 (GBl. I Nr. 29 S. 346)
eingeschränkt worden ist. Die Berechtigung zur weiteren Führung einer im Zusam-
menhang mit der Anerkennung als Fachzahnarzt verliehenen Bezeichnung durch
Inhaber einer in Satz 2 genannten Approbation, die am Tage vor dem Wirksamwerden
des Beitritts eine solche Bezeichnung in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages
genannten Gebiet führen dürfen, richtet sich nach Landesrecht.

(2) Eine in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet am Tage vor
dem Wirksamwerden des Beitritts zur Ausübung des zahnärztlichen Berufs berech-
tigende, jedoch durch eine zu diesem Zeitpunkt geltende Anordnung nach § 13 der
Approbationsordnung für Zahnärzte vom 13. Januar 1977 (GBl. I Nr. 5 S. 34) in der
Fassung der Anordnung Nr. 2 vom 24. August 1981 (GBl. I Nr. 29 S. 346) einge-
schränkte Approbation als Zahnarzt gilt als Erlaubnis nach § 13 Abs. 1 dieses Geset-
zes. Der Inhaber einer solchen Approbation erhält auf Antrag eine Approbation als
Zahnarzt im Sinne dieses Gesetzes, wenn er die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 und 3 erfüllt.

(3) Eine beim Wirksamwerden des Beitritts gültige Erlaubnis zur vorübergehenden
Ausübung der Zahnheilkunde und eine am Tage vor dem Wirksamwerden des Bei-
tritts in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet gültige staatliche
Erlaubnis zur Ausübung stomatologischer Tätigkeiten gemäß § 8 Abs. 3 der
Approbationsordnung für Zahnärzte vom 13. Januar 1977 (GBl. I Nr. 5 S. 34) in der
Fassung der Anordnung Nr. 2 vom 24. August 1981 (GBl. I Nr. 29 S. 346) gelten mit
ihrem bisherigen Inhalt als Erlaubnis nach § 13 Abs. 1 dieses Gesetzes.

(4) Studierende der Zahnheilkunde, die nach dem Wirksamwerden des Beitritts ein
vorher begonnenes Studium der Zahnheilkunde an Universitäten oder Medizinischen
Akademien in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet fortsetzen,
schließen das Studium nach den bisher für dieses Gebiet geltenden Rechtsvor-
schriften ab, sofern dies bis zum 31. Dezember 1997 geschieht. Der erfolgreiche
Studienabschluß steht dem Abschluß des Studiums der Zahnheilkunde durch die
bestandene zahnärztliche Prüfung nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 gleich. Für Studie-
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rende, die im September 1991 und später ein Studium der Zahnheilkunde an den in
Satz 1 genannten Ausbildungsstätten aufnehmen, gelten die Vorschriften der aufgrund
des § 3 dieses Gesetzes erlassenen Approbationsordnung für Zahnärzte. In dieser
Verordnung soll bis zum 31. Dezember 1992 geregelt werden, daß das Studium der
Zahnheilkunde künftig eine Pflichtunterrichtsveranstaltung in der Kinderzahnheilkunde
zu umfassen und sich die zahnärztliche Prüfung auf dieses Fach zu erstrecken hat.

§ 20a 

(1) Antragstellern, die die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und 5
erfüllen und eine Approbation als Zahnarzt auf Grund der Vorlage eines vor dem
nach § 2 Abs. 1 Satz 2 oder Satz 3 für die Anerkennung jeweils maßgebenden Da-
tum ausgestellten zahnärztlichen Ausbildungsnachweises eines der übrigen Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder eines Vertragsstaates, dem
Deutschland und die Europäische Gemeinschaft oder Deutschland und die Europä-
ische Union vertraglich einen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben,
beantragen, ist die Approbation als Zahnarzt ebenfalls zu erteilen. In den Fällen, in
denen die zahnärztliche Ausbildung des Antragstellers den Mindestanforderungen
des Artikels 34 der Richtlinie 2005/36/EG vom 7. September 2005 (ABl. EU Nr. L 255
S. 22, 2007 Nr. L 271 S. 18) nicht genügt, kann die zuständige Behörde die Vorlage
einer Bescheinigung des Herkunftsmitgliedstaats des Antragstellers verlangen, aus
der sich ergibt, dass der Antragsteller während der letzten fünf Jahre vor der Antrag-
stellung mindestens drei Jahre ununterbrochen tatsächlich und rechtmäßig den zahn-
ärztlichen Beruf ausgeübt hat.

(2) In Italien, Spanien, Österreich, der Tschechischen Republik, der Slowakei und
Rumänien ausgestellte Ausbildungsnachweise des Arztes werden zum Zwecke der
Ausübung der Tätigkeit des Zahnarztes unter den in Anhang V Nummer 5.3.2 der
Richtlinie 2005/36/EG aufgeführten Berufsbezeichnungen im Sinne des § 2 Abs. 1
Satz 1 Nr. 4 anerkannt, wenn die Inhaber der Ausbildungsnachweise ihre ärztliche
Ausbildung spätestens an dem im oben genannten Anhang der Richtlinie 2005/36/
EG für den betreffenden Mitgliedstaat aufgeführten Stichtag begonnen haben, sofern
ihnen eine von den zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats ausge-
stellte Bescheinigung darüber beigefügt ist. Aus dieser Bescheinigung muss hervor-
gehen, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. Die betreffende Person hat sich während der letzten fünf Jahre vor Ausstellung
der Bescheinigung mindestens drei Jahre lang ununterbrochen tatsächlich und
rechtmäßig sowie hauptsächlich den Tätigkeiten nach Artikel 36 der Richtlinie
2005/36/EG gewidmet und

2. die betreffende Person ist berechtigt, diese Tätigkeiten unter denselben Bedin-
gungen auszuüben wie die Inhaber des für diesen Mitgliedstaat in Anhang V Num-
mer 5.3.2 der Richtlinie 2005/36/EG aufgeführten Ausbildungsnachweises.

Von dem in Satz 2 Nr. 1 genannten Erfordernis einer dreijährigen Tätigkeit befreit sind
Personen, die ein mindestens dreijähriges Studium erfolgreich absolviert haben, des-
sen Gleichwertigkeit mit der in Artikel 34 der Richtlinie 2005/36/EG genannten Ausbil-
dung von den zuständigen Behörden des betreffenden Staates bescheinigt wird.
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Was die Tschechische Republik und die Slowakei anbelangt, so werden die in der
früheren Tschechoslowakei erworbenen Ausbildungsnachweise in gleicher Weise
wie die tschechischen und slowakischen Ausbildungsnachweise unter den in den
vorstehenden Sätzen genannten Bedingungen anerkannt.

(3) Die Ausbildungsnachweise von Ärzten, die in Italien Personen ausgestellt wur-
den, die ihre Universitätsausbildung nach dem 28. Januar 1980, spätestens jedoch
am 31. Dezember 1984 begonnen haben, werden anerkannt, sofern eine diesbe-
zügliche Bescheinigung der zuständigen italienischen Behörden beigefügt ist, aus
der sich ergibt, dass

1. die betreffende Person mit Erfolg eine von den zuständigen italienischen Behör-
den durchgeführte spezifische Eignungsprüfung abgelegt hat, bei der überprüft
wurde, ob sie Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt, die denen derjenigen Perso-
nen vergleichbar sind, die Inhaber eines in Anhang V Nummer 5.3.2 der Richtlinie
2005/36/EG für Italien aufgeführten Ausbildungsnachweise sind,

2. die betreffende Person sich während der letzten fünf Jahre vor Ausstellung der
Bescheinigung mindestens drei Jahre lang ununterbrochen in Italien tatsächlich
und rechtmäßig sowie hauptsächlich den Tätigkeiten nach Artikel 36 der Richtli-
nie 2005/36/EG gewidmet hat und

3. die betreffende Person berechtigt ist, die Tätigkeiten nach Artikel 36 der Richtlinie
2005/36/EG unter denselben Bedingungen wie die Inhaber der Ausbildungsnach-
weise, die für Italien in Anhang V Nummer 5.3.2 der Richtlinie 2005/36/EG aufge-
führt sind, auszuüben oder diese tatsächlich, rechtmäßig sowie hauptsächlich
ausübt.

Von der in Satz 1 Nr. 1 genannten Eignungsprüfung sind Personen befreit, die ein
mindestens dreijähriges Studium erfolgreich absolviert haben, dessen Gleichwertig-
keit mit der Ausbildung nach Artikel 34 der Richtlinie 2005/36/EG von den zuständi-
gen Behörden bescheinigt wird. Personen, die ihre medizinische Universitätsaus-
bildung nach dem 31. Dezember 1984 begonnen haben, sind den oben genannten
Personen gleichgestellt, sofern das in Satz 2 genannte dreijährige Studium vor dem
31. Dezember 1994 aufgenommen wurde.

(4) Bei den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten, deren Ausbildungsnachweise

1. von der früheren Sowjetunion verliehen wurden und die Aufnahme des Berufs
des Zahnarztes gestatten oder aus denen hervorgeht, dass die Ausbildung im
Falle Estlands vor dem 20. August 1991, im Falle Lettlands vor dem 21. August
1991, im Falle Litauens vor dem 11. März 1990 aufgenommen wurde, oder

2. vom früheren Jugoslawien verliehen wurden und die Aufnahme des Berufs des
Zahnarztes gestatten oder aus denen hervorgeht, dass die Ausbildung im Falle
Sloweniens vor dem 25. Juni 1991 aufgenommen wurde,

sind die Ausbildungsnachweise als Zahnarzt anzuerkennen, wenn die Behörden dieser
Mitgliedstaaten bescheinigen, dass diese Ausbildungsnachweise hinsichtlich der
Aufnahme und Ausübung des Berufs des Zahnarztes in ihrem Hoheitsgebiet die glei-
che Rechtsgültigkeit haben wie die von ihnen verliehenen Ausbildungsnachweise
und eine von den gleichen Behörden ausgestellte Bescheinigung darüber vorgelegt
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wird, dass die betreffende Person in den fünf Jahren vor Ausstellung der Bescheini-
gung mindestens drei Jahre ununterbrochen tatsächlich und rechtmäßig den zahn-
ärztlichen Beruf in ihrem Hoheitsgebiet ausgeübt hat.

(5) Für Antragsteller, für die einer der Absätze 1 bis 4 gilt und die die dort genannten
Voraussetzungen mit Ausnahme der geforderten Dauer der Berufserfahrung erfül-
len, gilt § 2 Absatz 2a Satz 2 bis 7 entsprechend.

§ 21
(weggefallen)

§ 22 

(vollzogene Änderungsvorschrift)

§ 23 

Alle entgegenstehenden Vorschriften, insbesondere die §§ 29, 40, 53, 54 und 147
der Gewerbeordnung treten insoweit außer Kraft, als sie sich auf Zahnärzte und
Dentisten beziehen.

§ 24 

(Inkrafttreten)
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Land Ausbildungsnachweis
Ausstellende

Stelle
Zusätzliche

Bescheinigung
Berufsbe-
zeichnung

Stichtag

Belgiё/
Belgique/
Belgien

Diploma van tandarts/
Diplôme licencié en
science dentaire

– De universiteiten/
Les universités

– De bevoegde Ex-
amencommissie 
van de Vlaamse 
Gemeenschap/Le 
Jury compétent 
d’enseignement 
de la Communau-
té française

Licentiaat in de 
tandheelkunde/
Licencié en
science 
dentaire

28. Januar 
1980

България Диплома за висше 
образование на 
образователно-
квалификационна
степен ‚Магистър‘ по 
‚Дентална мед-ицина‘ с 
профес-ионална
квалиф-икация 
‚Магистър-лекар по 
дентална медицина‘

Факултет по 
дентална медиц-
ина към Медиц-
ински университет

Лекар по 
дентална 
медицина

1. Januar 
2007

Česká
republika

Diplom o ukončení
studia ve studijním
programu zubní lékařství 
(doktor)

Lékařská fakulta
univerzity v České
republice

Vysvědčení
o státní
rigorózní zkoušce

Zubní lékař 1. Mai 
2004

Danmark Bevis for
tandlægeeksamen
(odontologisk
kandidateksamen)

Tandlægehøjsko-
lerne, Sundheds-
videnskabeligt 
universitets-
fakultet

Autorisation som
tandlæge, udstedt
af Sundhedssty-
relsen

Tandlæge 28. Januar 
1980

Eesti Diplom
hambaarstiteaduse
õppekava läbimise kohta

Tartu Ülikool Hambaarst 1. Mai 
2004

Ελλάς Πτυχίo Οδovτιατρικής Παvεπιστήμιo Οδοντίατρος ή 
χειρούργος
οδοντίατρος

1. Januar 
1981

España Título de Licenciado
en Odontología

El rector de
una universidad

Licenciado en
odontología

1. Januar 
1986

France Diplôme d‘Etat de docteur 
en chirurgie dentaire

Universités Chirurgien-
dentiste

28. Januar 
1980

Ireland – Bachelor in Dental
   Science (B.Dent.Sc.)
– Bachelor of Dental
   Surgery (BDS)
– Licentiate in Dental
   Surgery (LDS)

– Universities
– Royal College of
   Surgeons in
   Ireland

– Dentist
– Dental
   practitioner
– Dental
   surgeon

28. Januar 
1980

Italia Diploma di laurea in
Odontoiatria e Protesi 
Dentaria

Università Diploma di abilita-
zione all‘esercizio 
della professione 
di odontoiatra

Odontoiatra 28. Januar 
1980

Κύπρος Πιστοποιητικό
Εγγραφής Οδοντιάτρου

Οδοντιατρικό 
Συμβούλιο

Οδοντίατρος 1. Mai 
2004

Anlage
(zu § 2 Abs. 1 Satz 4)
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Land Ausbildungsnachweis
Ausstellende

Stelle
Zusätzliche

Bescheinigung
Berufsbe-
zeichnung

Stichtag

Latvija Zobārsta diploms Universitātes tipa 
augstskola

Rezidenta
diploms par 
zobārsta 
pēcdiploma 
izglītības
programmas
pabeigšanu, 
ko izsniedz 
universitātes tipa 
augsts-
kola un
„Sertifi kāts“ 
– kompetentas 
iestādes izsniegts
dokuments,kas 
apliecina, ka per-
sona ir nokārtojusi 
sertifi kācijas 
eksāmenu 
zobārstniecībā

Zobārsts 1. Mai 
2004

Lietuva Aukštojo mokslo
diplomas, nurodantis
suteiktą gydytojo
odontologo kvalifi kaciją

Universitetas Internatūros 
pažymėjimas, nu-
rodantis suteiktą
gydytojo odon-
tologo
profesinę 
kvalifi kaciją

Gydytojas
odontologas

1. Mai 
2004

Luxem-
bourg

Diplôme d‘Etat de docteur 
en médecine dentaire

Jury d‘examen 
d‘Etat

Médecin-
dentiste

28. Januar 
1980

Mag-
yarország

Fogorvos oklevél
(doctor medicinae
dentariae, röv.:
dr. med. dent.)

Egyetem Fogorvos 1. Mai 
2004

Malta Lawrja fi l- Kirurġija
Dentali

Universita´ ta Malta Kirurgu Dentali 1. Mai 
2004

Nederland Universitair getuigschrift 
van een met goed
gevolg afgelegd
tandartsexamen

Faculteit
Tandheelkunde

Tandarts 28. Januar 
1980

Österreich Bescheid über die
Verleihung des
akademischen Grades 
„Doktor der
Zahnheilkunde“

Medizinische Fakul-
tät der Universität

Zahnarzt 1. Januar 
1994

Polska Dyplom ukończenia
studiów wyższych z
tytułem „lekarz dentysta“

Akademia
Medyczna,
Uniwersytet 
Medyczny,
Collegium 
Medicum 
Uniwersytetu 
Jagiellońskiego

1.

2.

3.

Lekarsko – Denty-
styczny Egzamin 
Państwowy

Lekarz
dentysta

1. Mai 
2004

Portugal Carta de curso de
licenciatura em medicina 

dentária

– Faculdades
– Institutos

Superiores

Médico dentista 1. Januar 
1986

România Diplomă de licenţă de
medic dentist

Universităţi medic dentist 1. Oktober 
2003
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Land Ausbildungsnachweis
Ausstellende

Stelle
Zusätzliche

Bescheinigung
Berufsbe-
zeichnung

Stichtag

Slovenija Diploma, s katero
se podeljuje strokovni 
naslov„doktor dentalne 
medicine/doktorica
dentalne medicine“

– Univerza Potrdilo o opravlje-
nem strokovnem 
izpitu za poklic
zobozdravnik/
zobozdravnica

Doktor detalne
medicine/Dok-
torica dentalne 
medicine

1. Mai 
2004

Slovensko Vysokoškolský diplom
o udelení akademického
titulu „doktor zubného
lekárstva“ („MDDr.“)

– Vysoká škola Zubný lekár 1. Mai 
2004

Suomi/
Finland

Hammaslääketieteen
lisensiaatin tutkinto/
Odontologie
licentiatexamen

– Helsingin yliopis-
to/Helsingfors
universitet

– Oulun yliopisto
– Turun yliopisto

Terveydenhuollon
oikeusturvakes-
kuksen päätös
käytännön 
palvelun
hyväksymisestä/
Beslut av Rätts-
kyddscentralen för 
hälsovården om 
godkännande
av praktisk tjänst-
göring

Hammaslääkri/
Tandläkare

1. Januar 
1994

Sverige Tandläkarexamen –  Universitetet i 
Umeå

–  Universitetet i 
Göteborg

–  Karolinska 
Institutet

–  Malmö Högskola

Endast för 
examens-
bevis som
erhållits före
den 1 juli 1995, ett
utbildningsbevis 
som utfärdats av 
Socialstyrelsen

Tandläkare 1. Januar 
1994

United 
Kingdom

–  Bachelor of Dental Sur-
gery (BDS or B.Ch.D.)

–  Licentiate in Dental 
Surgery

–  Universities
–  Royal Colleges

– Dentist
– Dentalpracti-

tioner
– Dental 

surgeon

28. Januar 
1980
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